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Auszug aus dem Protokoll X PI 

des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 12. Februar 1992 

406. Baulinien 
Am 8. Januar 1992 ersuchte der Gemeinderat Hedingen um Genehmi­
gung seines Beschlusses vom 28. Oktober 1991 betreffend Revision und 
Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien an der Lettenackerstrasse ab Ge­
meindegrenze Affoltern a. A. bis an das Gebäude Assek.-Nr. 542 und an 
der Lettenweid bis Kat.-Nr. 1278. 

Das gesetzliche Festsetzungsverfahren wurde ordnungsgemäss durch­
geführt. Die technische Überprüfung der Vorlage gibt zu keinen Bean­
standungen Anlass. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Hedingen vom 28. Oktober 1991 
betreffend Revision und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien an der 
Lettenackerstrasse ab Gemeindegrenze Affoltern a. A. bis an das Ge­
bäude Assek.-Nr. 542 und an der Lettenweid bis Kat.-Nr. 1278 wird ge­
mäss den eingereichten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Hedingen wird eingeladen, die vorstehende Ge­
nehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Hedingen, 8908 Hedingen unter 
Rücksendung von zwei Verkehrsbaulinienplänen mit Genehmigungsver­
merk), sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 12. Februar 1992 

Vor dem Regierungsrat 

Der Staatsschreiber: 
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